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1.0 Vorbemerkung 

Die Gemeinde Meinersen befindet sich im Landkreis Gifhorn.  

Der Landkreis Gifhorn liegt im östlichen Teil Mittelniedersachsens. Von Norden nach 
Westen wird der Landkreis von den Landkreisen Uelzen, Celle und der Region Han-
nover umgeben. Im Süden grenzen die Landkreise Peine, Helmstedt sowie die kreis-
freien Städte Braunschweig und Wolfsburg an. Im Osten gliedert sich der zu Sach-
sen-Anhalt gehörende Altmarkkreis Salzwedel an. Die rd. 21.000 Einwohner zählen-
de Samtgemeinde Meinersen liegt am südwestlichen Rand des Landkreises Gifhorn 

Die Gemeinde Meinersen liegt im Westen des Samtgemeindegebietes und besteht 
aus den Gemeindeteilen Meinersen, Ahnsen, Böckelse, Päse, Höfen, Seershausen, 
Warmse, Hardesse und Ohof. In der Gemeinde Meinersen sind rd. 8.500 Einwohner 
ansässig.  

Die Einbindung in das überregionale Straßennetz erfolgt durch die Bundesstra-
ße 188, die das Samtgemeindegebiet mit den Bundesstraßen B 214 und B 4 ver-
knüpft. Von regionaler Bedeutung sind die Landesstraßen L 283, L 299, L 414, L 283 
und L 320 und diverse Kreisstraßen. Anschluss an die Autobahn A 2 Ruhrgebiet – 
Magdeburg – Berlin besteht südlich Richtung Braunschweig und bei Peine in ca. 
30 km Entfernung. 

Durch das Samtgemeindegebiet verläuft die Fernbahnstrecke Hannover – Wolfsburg 
– Berlin mit Regionalverkehr. Haltepunkte für den Regionalverkehr nach Gifhorn/ 
Wolfsburg und Hannover bestehen in Ohof und (Bahnhof) Leiferde. Auf der Schie-
nentrasse Braunschweig - Gifhorn ist eine Regional-Stadtbahn (RegioStadtBahn) mit 
Haltepunkt im Osten von Meinersen geplant.  

 

1.1 Landes- und regionalplanerische Einordnung; Ziele der Raumordnung 

Die Lage der Samtgemeinde Meinersen in der Metropolregion Hannover – Braun-
schweig – Göttingen, im Verflechtungsbereich des Oberzentralen Verbundes (Braun-
schweig, Salzgitter, Wolfsburg in Verbindung mit Wolfenbüttel) und Nähe zu den 
wichtigen Städten der Region (Mittelzentren Gifhorn und Peine und den Oberzentren 
Braunschweig, Celle, Hannover und Wolfsburg) bringt zusätzliche Standortvorteile 
sowohl im Hinblick auf wirtschaftliche Belange, als auch in Bezug auf Freizeit und 
Kulturangebote. Die Samtgemeinde stellt insbesondere einen touristischen Schwer-
punkt innerhalb dieser Region dar. 

Für die Gemeinde Meinersen gilt das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersach-
sen (LROP) 1). Das Landes-Raumordnungsprogramm legt aufgrund der zentralörtli-
chen Gliederung die Ober- und Mittelzentren fest. Gemeinsam mit den Grundzentren 
bilden sie die Zentralen Orte, die im Sinne eines dauerhaften Erhalts ausgewogener 
Siedlungs- und Versorgungsstrukturen zu sichern und zu entwickeln sind (2.2.01). In 
Grundzentren sind dieses die Angebote und Einrichtungen für den allgemeinen tägli-
chen Grundbedarf (2.2.03).  

Für die ländlichen Regionen formuliert das Landesraumordnungsprogramm die Ziel-
stellung, die gewerblich-industriellen Strukturen sowie die Lebens-, Wirtschafts- und 
Naturräume in ihrer Eigenart zu erhalten und gleichzeitig den Anschluss an den inter-
nationalen Wettbewerb durch Entwicklung und Einsatz von innovativer Technik zu 
halten (1.1.07). 

                                            
1) Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 
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Neben der Sicherung und Entwicklung von Siedlungsstrukturen (2.1.02) und Versor-
gungsstrukturen (2.3.01) sowie Natur und Landschaft (3.1.2 01) sind bei der Energie-
gewinnung u. a. auch Effizienz und Umweltverträglichkeit (4.2 01) zu berücksichtigen. 
Die Nutzung einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt 
werden (4.2 01). 

Zeichnerisch stellt das LROP neben der Haupteinrichtungen der Verkehrsinfrastruktur 
(4.1.2 und 4.1.3) für das Samtgemeindegebiet Gebiete zur Trinkwassergewinnung 
(3.2.4) und Natura 2000 Gebiete (3.1.3) entlang der Läufe von Aller und Oker dar. 

Als Mitglied des Zweckverbandes Großraum Braunschweig gilt für die Gemeinde das 
Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) 2) für den Großraum Braunschweig. Im 
Regionalen Raumordnungsprogramm ist der Ortsteil Meinersen als Grundzentrum in 
der Samtgemeinde Meinersen festgelegt. Zusätzlich zu den im LROP definierten Auf-
gaben ist die Siedlungsentwicklung – gemäß dem Prinzip der dezentralen Konzentra-
tion – vorrangig auf die zentralen Orte (II 1.1.1) auszurichten. Schwerpunktraum der 
Siedlungsentwicklung ist das zentralörtliche System. Nach den Zielen des RROP be-
sitzen Grundzentren (II 1.1.1 (8)) zusätzlich die Schwerpunktaufgaben zur Sicherung 
und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten. 

Seiner grundzentralen Bedeutung für die Samtgemeinde nachkommend ist der Orts-
teil Meinersen mit Handelseinrichtungen, öffentlichen sozialen und schulischen Ein-
richtungen sowie Freizeit- und Sportstätten sehr gut ausgestattet. 

Entsprechend des wirtschaftskulturellen Leitbildes der Wissenschafts- und Technolo-
gieregion (I 1.2) des regionalen Raumordnungsprogramms sind neben dem Ausbau 
der Industrie- und Forschungsregion auch die Nutzung von regionalen Energiequel-
len auszuschöpfen (3.1 2).  

Da Meinersen in der Samtgemeinde die Aufgabe des Grundzentrums zugewiesen ist, 
gehört es zur Aufgabe der Gemeinde ausreichend Bauplätze für Wohnzwecke bereit-
zustellen. 

Mit dem Bebauungsplan "Leiferder Weg" wurde im Osten der bebauten Ortslage, 
südlich der "Gifhorner Straße" (B 188 alt) im Umfang von rd. 4,01 ha ein Bebauungs-
plan für ein allgemeines Wohngebiet aufgestellt. Er grenzt an den Bebauungsplan 
"Sondergebiet Einzelhandel", wo u. a. ein Lebensmitteldiscounter ansässig ist, an. 
Mit der vorliegenden Planung soll der Bereich unmittelbar südlich der Gifhorner Stra-
ße für mischgebietstypische Nutzungen, u. a. ein Gebäude für eine Steuerberater-
kanzlei und einen Drogeriemarkt als Ersatz für den ehemaligen Schleckermarkt ent-
wickelt werden. Da die Erschließungssituation des Sondergebietes Einkaufszentrum 
mit dem neuen Drogeriemarkt verbunden werden soll, wird der betreffende Teilbe-
reich des Bebauungsplanes mit in die Änderung aufgenommen, ohne dass sich für 
die Sondergebiete Änderungen hinsichtlich des zulässigen Maßes und der Art der 
Nutzung ergeben. Insoweit sind die Festsetzungen für das Sondergebiet nachrichtlich 
aufgeführt. 

Der Planbereich ist zuvor als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft aufgrund be-
sonderer Funktionen der Landwirtschaft festgelegt (III 2.1 (6)). Gleichzeitig ist der Be-
reich im Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung (III 2.5.2 (6)) gelegen und als 
Trinkwasserschutzgebiet Zone III geschützt. Für die Realisierung baulicher Anlagen 
bedeutet dies, dass zum Schutz des Trinkwassers besondere Vorgaben zu beachten 
sind. Diese sind in der Schutzgebietsverordnung festgelegt. Es handelt sich dabei 

                                            
2) Regionales Raumordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig 2008 
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z. B. um einen besonderen Abstimmungsbedarf, sofern die Versickerung von Ober-
flächenwasser beabsichtigt ist. Dies ist mit dem Wasserverband Gifhorn zu regeln. 

Weiterhin ist der Bereich als Vorbehaltsgebiet für Erholung (III 2.4 (5)) festgelegt. Im 
Süden grenzt er an ein Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (III 1.4 (9)) an. Die 
Abgrenzungen des Vorbehaltsgebietes für Natur und Landschaft entsprechen den 
Grenzen des Landschaftsschutzgebietes "Gifhorner -, Winkeler - und Fahle Heide". 
Am Westrand des Änderungsbereiches verläuft eine Ferngasleitung, die bei der wei-
teren Planung entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Mit der vorliegenden Planung soll der grundzentralen Aufgabe zur Bereitstellung von 
Infrastruktureinrichtungen und nicht störendem Gewerbe am Grundzentrum entspro-
chen werden. 

Grundsätzlich wird die Planung als an die Ziele der Raumordnung gem. § 1 Abs. 4 
BauGB angepasst angesehen. 

 

1.2 Entwicklung des Plans/ Rechtslage 

Die Samtgemeinde Meinersen besitzt einen wirksamen Flächennutzungsplan in sei-
ner Urfassung von 1977. Für den Planbereich wurde zuletzt die 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes durchgeführt. Dort ist Sonderbaufläche für "Einzelhandel" 
und Wohnbaufläche für den Plangeltungsbereich dargestellt. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes "Leiferder Weg" der am 
28.02.2013 in Kraft getreten ist, wurde im Parallelverfahren die 34. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für die Wohnbaufläche betrieben. Der rechtskräftige Bebau-
ungsplan ist also aus dem Flächennutzungsplan entwickelt worden. 

Nunmehr erfolgt die erste Änderung des Bebauungsplanes "Leiferder Weg" und die 
zweite Änderung des Bebauungsplanes "Sondergebiet Einzelhandel", um einerseits 
den Bau eines Bürogebäudes für einen Steuerberater und andererseits die Errichtung 
eines Drogeriemarktes als Ersatz für den früheren Schlecker zu ermöglichen und an-
dererseits die Erschließungssituation und den Lärmschutz im Kontext des Einkaufs-
zentrums neu zu ordnen. 

Der Plangeltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt 1,34 ha bereits Gegen-
stand der rechtskräftigen Bebauungspläne "Leiferder Weg" und "Sondergebiet Ein-
zelhandel" sind. 

Der Planung liegen die rechtskräftigen Bebauungspläne "Sondergebiet Einzelhandel" 
und "Leiferder Weg" zu Grunde. Als Maßnahme der Innenentwicklung sollen in einem 
Teilbereich, der bisher als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist, künftig nicht nur 
Büroräume oder Büros in Sonstigen Wohngebäuden sondern auch Bürohäuser zuge-
lassen werden und die Möglichkeit geschaffen werden, mischgebietstypische Einzel-
handelsbetriebe zu errichten. Es wird dort ein Mischgebiet festgesetzt. 

Um das Versorgungszentrum im "Sondergebiet Einzelhandel" mit einer internen Er-
schließung mit dem neu zu errichtenden Einzelhandelsbetrieb zu verbinden, wird eine 
Überfahrt über die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft, die im rechtskräftigen Plan "Sondergebiet 
Einzelhandel im Bereich des Leitungsschutzstreifen zum Schutz der Gasleitung fest-
gesetzt ist, zugelassen. Insofern handelt es sich bei der Planung nicht um die Über-
planung einer qualitativ hochwertigen Grünfläche.  
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Sowohl auf Grund der geringen Größe des Planbereiches, als auch, da die Planung 
der Innenentwicklung dient, sind die Voraussetzungen gegeben, die Planung im be-
schleunigten Verfahren durchzuführen. 

Insofern wird die Planung als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. Dabei 
wird Bezug genommen auf § 13a (4) BauGB, soweit es sich um die Änderung der 
rechtskräftigen Bebauungspläne handelt. Die zulässige Grundfläche und die gem. 
§ 19 (2) BauNVO bebaubare Fläche betragen weniger als 2,0 ha. Anhaltspunkte für 
die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung liegen nicht vor, 
noch bestehen Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von Schutzgütern gem. § 1 (6) 
Nr. 7b BauGB (Natura 2000 Gebiete). 

Im beschleunigten Verfahren gem. § 13a (2) Nr. 2 BauGB soll der Flächennutzungs-
plan der Samtgemeinde im Wege der Berichtigung angepasst werden. Gemäß § 13a 
(2) Nr. 1 BauGB wird nach § 13 (3) Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 
(4) BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. 

 

1.3 Notwendigkeit der Planaufstellung; Ziele, Zwecke und Auswirkungen des Be-
bauungsplans 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist notwendig, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entstehung eines Drogeriemarktes als Ersatz für den früheren 
Schlecker und zur Errichtung eines Bürogebäudes zu schaffen 

Da sich das Plangebiet im Osten der bebauten Ortslage im Wasserschutzgebiet "Et-
tenbüttel" Zone III befindet, ist bei allen Baumaßnahmen die Schutzgebietsverord-
nung zu beachten. Auf Grund des vorgefundenen Abstandes zum Grundwasser von 
1,5 – 2,0 m ist die Versickerung von Oberflächenwasser diffus flächig vorzunehmen. 

Ferner bezieht der Planbereich einen Teil des besehenden Einkaufsschwerpunktes 
ein und grenzt an den Lebensmitteldiscounter "ALDI" unmittelbar an. Hinsichtlich der 
Emissionen des Kfz-Verkehrs auf dem Parkplatz und durch die Anlieferung wird 
Schallschutz erforderlich. Insofern wurde die im Bebauungsplan "Sondergebiet Ein-
zelhandel", der den "ALDI"-Markt erfasst, festgesetzte Lärmschutzanlage im Süden 
mit einer wirksamen Schirmhöhe von 3,0 m in der vorliegenden Planung aufgegriffen 
und im Osten zwischen dem bestehenden "ALDI"-Markt und der neuen Wohnbebau-
ung entsprechend festgesetzt. Hierzu ist beim TÜV Nord ein Gutachten zur vorlie-
genden Planung eingeholt worden, das bestätigt, dass durch die gewählten Festset-
zungen zum aktiven Schallschutz gegenüber dem Einkaufszentrum gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind. Zur Abschirmung der Stellplätze des geplanten 
Drogeriemarktes im Mischgebiet MI 1 gegenüber den südlich angrenzenden Wohn-
nutzungen ist der Lärmschutzwall lückenlos mit den neuen Gebäuden zu verbinden. 
Die wird durch eine Baulinie abgesichert. 

In der Ortslage Meinersen ist ein erhebliches Fremdwasserproblem im Schmutzwas-
serkanal festzustellen. Insofern und da vorgesehen ist, um den belebten Boden mög-
lichst nicht zu beeinträchtigen, unbelastetes Oberflächenwasser vor Ort zu versi-
ckern, wurde ein Bodengutachten für den Bebauungsplan "Leiferder Weg" erstellt. 
Hierin ist u. a. der Grundwasserabstand ermittelt und die Versickerungsfähigkeit des 
Bodens festgestellt worden. Es kommt zu dem Ergebnis, dass nach der gegebenen 
Grundwassersituation eine dezentrale Regenwasserversickerung entsprechend den 
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Anforderungen der DWA – A 138 (ehemals ATV – DVWK A 138) 3) möglich ist. Diese 
soll diffus flächig vorgenommen werden. Darüber hinaus ist hierzu ein Abstimmungs-
bedarf gegeben, da der Planbereich im künftigen Wasserschutzgebiet Zone III B liegt, 
dessen Schutzgebietsverordnung in Kürze neu festgelegt wird. Grundsätzlich ist es 
das Ziel der Planung, soviel Oberflächenwasser wie möglich auf den privaten Grund-
stücken zu versickern. Dies dient auch dazu, das Gleichgewicht des belebten Bodens 
in bisheriger Weise aufrecht zu erhalten. 

Für den Bereich des Einkaufszentrums an der "Gifhorner Straße" besteht eine örtli-
che Bauvorschrift als selbständige Satzung, die sich auf die Gestaltung des Handels-
schwerpunktes bezieht. Dier Regelungen dieser Bauvorschrift über Gestaltung wer-
den sinngemäß als örtliche Bauvorschrift für das Mischgebiet MI 1 in die Planung 
aufgenommen, um eine einheitliche Gestaltung der Einzelhandelsgeschäfte entlang 
der Ortsdurchfahrt in Meinersen zu gewährleisten. 

 

 

2.0 Planinhalt/ Begründung 

Der vorliegenden Planung liegen die rechtskräftigen Bebauungspläne "Leiferder 
Weg" und "Sondergebiet Einzelhandel" der Gemeinde Meinersen zugrunde. Sie sind 
beide jeweils durch Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Gifhorn am 
rechtsverbindlich geworden. 

Gegenstand der Planung ist die Umwandlung eines Teiles des Allgemeinen Wohnge-
bietes an der "Gifhorner Straße" in ein Mischgebiet, die Ausdehnung des Bereiches 
im allgemeinen Wohngebiet, für den zweigeschossige Bauweise zugelassen werden 
soll und eine Neuordnung der internen Erschließungsverhältnisse zwischen dem be-
stehenden Einkaufszentrum und dem geplanten Drogeriemarkt im Mischgebiet MI 1. 
Wo bisher zwischen den beiden betroffenen Bebauungsplänen eine Grünfläche als 
Ruderalfläche festgesetzt war, wird nunmehr eine Überfahrt in einer Breite von bis zu 
10,0 m zugelassen. 

 

2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA gem. § 4 BauNVO) 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden 0,46 ha der allgemeinen Wohn-
gebiete östlich der neuen Planstraße mit erfasst. Für diesen Teilbereich werden alle 
Festsetzungen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen.  

Lediglich die zulässige Geschosszahl soll für diesen Bereich auf zwei hochgesetzt 
werden, um einerseits der Nachfrage Rechnung zu tragen und andererseits im Hin-
blick auf eine energetische Optimierung von Gebäuden zu ermöglichen, die Oberflä-
che zu minimieren, um Energieverluste über die Gebäudehülle zu begrenzen. Dies 
wird für den gewählten Teilbereich des Bebauungsplanes als angemessen erachtet, 
da er künftig an das Mischgebiet MI angrenzen wird, wo auch eine höhere Verdich-
tung zugelassen wird. Um eine einheitliche Höhengestaltung zu sichern, wird an der 
Traufhöhe von maximal 6,0 m und der Oberkante baulicher Anlage von maximal 
7,5 m über dem Bezugspunkt festgehalten. 

                                            
3) Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten, Baugebiet "Leiferder Weg" Meinersen; bsp 

Ingenieure; Projektnr. 118.12; Braunschweig 23.04.2012  
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Ein bei der bereits erfolgten Parzellierung entstandener Stichweg zur Erschließung 
zweier Hinterliegergrundstücke, wird im Plan durch eine mit einem Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht zu belastende Fläche erfasst. So ist für die künftigen Anlieger die An-
stoßwirkung gesichert. 

Gegenüber den Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße B 188 ist passiver 
Schallschutz vorzunehmen-. Die Lärmpegelbereiche sind im wie im rechtskräftigen 
Bebauungsplan gekennzeichnet. 

Da das Baugebiet sich im künftigen Wasserschutzgebiet Zone III B "Ettenbüttel" be-
findet, sind bei allen Baumaßnahmen die Vorgaben der Schutzgebietsverordnung zu 
beachten. Insbesondere ist zu beachten, dass auf Grund des geringen Grundwasser-
abstandes die Versickerung von Oberflächenwasser nur diffus flächig erfolgen darf. 

 

2.2 Mischgebet (MI gem. § 6 BauNVO) 

Im Umfang von 0,46 ha werden zuvor als allgemeines Wohngebiet festgesetzte Flä-
chen beidseitig der Einfahrt zum Baugebiet unmittelbar südlich der "Gifhorner Straße" 
nunmehr als Mischgebiete (MI)festgesetzt. So soll es ermöglicht werden, einen 
Standort für einen neuen Drogeriemarkt, der als Ersatz für den früheren "Schlecker" 
benötigt wird, zu schaffen und gleichzeitig einer bereits ortsansässigen Steuerberate-
rin zu ermöglichen, ein Bürogebäude für ihre Kanzlei an der Ortseinfahrt zu errichten. 

Um den Drogeriemarkt im Hinblick auf die Erschließung mit dem bestehenden Ein-
kaufszentrum zu verknüpfen, werden textlich gegenseitig zu gewährende Überfahrts-
rechte gesichert. 

Da Einzelhandels und gewerbliche Nutzungen in der Regel einen höheren Ausnut-
zungsgrad erfordern, als dieser ursprünglich für das allgemeine Wohngebiet vorge-
sehen war, wird für den Teilbereich MI 1 eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 zuge-
lassen. Östlich der Planstraße wird die GRZ mit 0,4 vorgesehen.  

Wie zuvor wird für die Mischgebiete zweigeschossige offene Bauweise zugelassen. 
Die Höhenregelungen einer zulässigen Traufhöhe von 6,0 m und einer Oberkante 
von maximal 7,5 m über dem Bezugspunkt werden für den östlichen Teil übernom-
men, um ein harmonisches Bild am Ortsrand sicherzustellen.  

Für den westlichen Teil, der für den Drogeriemarkt vorgesehen ist, werden die Rege-
lungen der örtlichen Bauvorschrift "Handelsschwerpunkt", die u. a. für das westlich 
angrenzende Einkaufszentrum gilt, sinngemäß übernommen. Es wird eine Dachnei-
gung von mindestens 25° festgeschrieben. Auf Grund der erforderlichen Gebäu-
degröße für den Drogeriemarkt ist die Einhaltung einer Gebäudeoberkante von ma-
ximal 7,5 m bei dieser Dachneigung nicht möglich. Insofern wird für das MI 1 auf die 
Festsetzung der Traufhöhe und der Oberkante der baulichen Anlagen verzichtet. Dies 
ist im Sinne der Gleichbehandlung mit dem Einkaufszentrum, wo ebenfalls keine Hö-
henregelungen bestehen sinnvoll. 

Um den erforderlichen Immissionsschutz für das südlich angrenzende allgemeine 
Wohngebiet sicherzustellen, wird zum einen im Süden des Grundstückes eine Bauli-
nie festgesetzt und zudem geregelt dass die dort zu errichtende Lärmschutzwand o-
der das Gebäude lückenlos mit dem Lärmschutzwall zu verbinden ist. So wird die ef-
fektive Abschirmung de aalgemeinen Wohngebietes gegenüber den Emissionen des 
Parkplatzen des Einkaufszentrums und des geplanten Drogeriemarktes gewährleitet. 
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Gegenüber den Verkehrslärmimmissionen der Bundesstraße B 188 ist passiver 
Schallschutz vorzunehmen-. Die Lärmpegelbereiche sind im wie im rechtskräftigen 
Bebauungsplan gekennzeichnet. 

 

2.3 Sondergebet Einzelhandel (SO gem. § 11 BauNVO) 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes werden 0,29 ha des Sondergebietes "Ein-
zelhandel" mit erfasst. Für diesen Teilbereich werden alle Festsetzungen aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan einschließlich der Festsetzungen zur Verkaufsfläche 
übernommen.  

Die Aufnahme in die vorliegende Planung wird erforderlich, um die Erschließung für 
den im Mischgebiet geplanten Drogeriemarkt und das bestehende Einkaufszentrum 
miteinander verknüpfen zu können. Es werden textlich gegenseitige Überfahrtsrechte 
festgeschrieben. 

 

2.4 Verkehrliche Belange  

a) Straßenverkehrs- und Wegeflächen 

Die Erschließung erfolgt von der "Gifhorner Straße" und führt über interne Planstra-
ßen, die bereits durch die rechtskräftigen Bebauungspläne gesichert sind. 

Um die interne Erschließung des Einkaufszentrums mit dem geplanten Drogeriemarkt 
zu verknüpfen, werden gegenseitige Überfahrtsrechte textlich gesichert. Um die 
Überfahrt über den Sukzessionsstreifen im Bereich der Gasleitung zu ermöglichen, 
wird hierfür textlich eine Ermächtigung für eine maximale Breite von 10,0 m geschaf-
fen.  

Entlang der "Gifhorner Straße" soll der vorhandene Alleebaumbestand soweit wie 
möglich erhalten werden, da so eine attraktive Ortseinfahrt gewahrt werden kann. 

b) Park- und Stellplatzflächen 

Die erforderlichen Stellplätze auf den privaten Grundstücken werden im Zuge der 
Bauanzeige bzw. des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen sein. 

Um keinen Konflikt mit der Bebauung einzelner Grundstücke im Vorfeld zu erzeugen, 
wird darauf verzichtet, die Lage der öffentlichen Parkplätze zum gegenwärtigen Zeit-
punkt festzulegen. So kann der Straßenausbau direkt auf die gewünschten Grund-
stückszufahrten abgestimmt werden. 

 

2.5 Grünflächen/ Grünordnung 

Im Nordwesten des Plangeltungsbereiches "Leiferder Weg" am Übergang zu dem 
bestehenden Baugebiet "Sondergebiet Einzelhandel", wo der ALDI-Markt besteht, 
wurde in einer Breite von 10 m eine Grünfläche festgesetzt, die gleichzeitig als Fläche 
für den Immissionsschutz vorgehalten wurde, um erforderlichen Schallschutz gegen-
über den Emissionen des Einzelhandels von dessen Parkplatz und bei der Anliefe-
rung zu gewährleisten, Zugunsten der Verknüpfung des Einkaufszentrums mit der im 
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MI 1 geplanten Drogeriemarkt wird dort die Festsetzung der Grünfläche aufgegeben 
und der Bereich in das Mischgebiet MI 1 einbezogen.  

Am Ostrand des bestehenden Bebauungsplanes "Sondergebiet Einzelhandel" im Be-
reich der Gasleitung ist eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft für die Sukzession festgesetzt. Zur 
Verknüpfung der beiden Plangebiete miteinander wird hier eine Überfahrt in einer 
Breite bis zu 10,0 m zugelassen. 

Um das Versorgungszentrum im "Sondergebiet Einzelhandel" mit einer internen Er-
schließung mit dem neu zu errichtenden Einzelhandelsbetrieb zu verbinden, wird eine 
Überfahrt über die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft, die im rechtskräftigen Plan "Sondergebiet 
Einzelhandel im Bereich des Leitungsschutzstreifen zum Schutz der Gasleitung fest-
gesetzt ist, zugelassen. Insofern handelt es sich bei der Planung nicht um die Über-
planung einer qualitativ hochwertigen Grünfläche. Die Festsetzung des rechtskräfti-
gen Planes stellte sicher, dass im Leitungsschutzstreifen keine Gehölzpflanzungen 
vorzunehmen sind. Durch die Herstellung einer Überfahrt wird dieses Ziel in gleicher 
Weise erreicht. Zu dem handelt es sich lediglich um maximal 10 x 10 m Fläche für die 
Überfahrt. In die Eingriffsbilanzierung zum Bebauungsplan "Sondergebiet Einzelhan-
del" war der genannte Leitungsschutzstreifen nicht als Aufwertungsmaßnahme be-
rücksichtigt worden. Insoweit wird hier kein wesentlicher Eingriff in Natur und Land-
schaft vorbereitet noch eine Festgesetzte Ausgleichsmaßnahme "unterlaufen". 

Gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten alle Eingriffe, die im Rahmen eines Bebauungs-
planes der Innenentwicklung ermöglicht werden, per se als vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig. Dabei ist es unerheblich, was für den betreffenden Bereich zuvor 
festgesetzt war. 

Im Rahmen eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung sind jedoch alle Belange 
zu berücksichtigen und untereinander gerecht abzuwägen. Im vorliegenden Fall wird 
der Infrastrukturbedarf und die Sicherung einer internen, sinnvollen Erschließung des 
Einkaufszentrums sowie die Verknüpfung verschiedener Einkaufsmöglichkeiten über 
die zugeordneten Parkplätze hinweg, im Verhältnis zu 10 x 10 m extensiv zu pflegen-
der Wiese im Bereich des Schutzstreifens der Gasleitung, die zu Gunsten einer Über-
fahrt aufgegeben werden,  als angemessen angesehen. Da im Leitungsschutzstreifen 
keine Gehölzpflanzungen zugelassen waren, kommt dem Verzicht auf diese kleine 
Teilfläche auch keine gestalterische Bedeutung zu, die durch neue Gehölzpflanzun-
gen zu kompensieren wäre. 

Der Verzicht auf einen 3,0 m hohen Lärmschutzwall wird im Hinblick auf das Ortsbild 
unter dem gestalterischen Aspekt höher gewertet, als der Wegfall der Anpflanzungen 
auf einer Fläche von ca. 500 m². Insofern werden keine neuen Anpflanzfestsetzungen 
in die Planung aufgenommen. 

 

2.6 Ver- und Entsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt über den Landkreis Gifhorn. Sollte es aufgrund von späte-
ren Teilungen innerhalb des Baugebietes zu Hinterliegergrundstücken kommen, die 
nicht direkt durch die Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr angefahren werden kön-
nen, gilt, dass die betroffenen Anlieger ihre Müllbehälter, den Grob- und Sperrmüll 
sowie Wertstoffe dort bereitstellen müssen, wo die Müllfahrzeuge gefahrlos anfahren 
können. 
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Für die Ver- und Entsorgung des Gebietes ist die Einbindung in die in der Ortslage 
vorhandenen Verbundnetze für Wasser, elektrische Energie, Telekommunikation etc. 
vorgesehen und soweit möglich. Die Wasserversorgung erfolgt über das vom Was-
serverband Gifhorn betriebene Trinkwassernetz. Die Schmutzwasserentsorgung ob-
liegt ebenfalls dem Wasserverband Gifhorn.  

Hinsichtlich des anfallenden Niederschlagswassers wurde ein Bodengutachten er-
stellt, um die Versickerungsfähigkeit und die Versickerungsmöglichkeiten zu klären. 
Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass nach der gegebenen Grundwassersituation ei-
ne dezentrale Regenwasserversickerung entsprechend den Anforderungen der 
DWA – A 138 (ehemals ATV – DVWK A 138) 4) möglich ist. Diese soll diffus flächig 
vorgenommen werden. Darüber hinaus ist hierzu ein Abstimmungsbedarf gegeben, 
da der Planbereich im künftigen Wasserschutzgebiet Zone III B liegt, dessen Schutz-
gebietsverordnung in Kürze neu festgelegt wird. Grundsätzlich ist es das Ziel der Pla-
nung, soviel Oberflächenwasser wie möglich auf den privaten Grundstücken zu versi-
ckern. Dies dient auch dazu, das Gleichgewicht des belebten Bodens in bisheriger 
Weise aufrecht zu erhalten. 

 

2.7 Brandschutz 

Die Belange des Brandschutzes werden im Zuge der Realisierung des Baugebietes 
einvernehmlich mit dem zuständigen Brandschutzprüfer und der Freiwilligen Feuer-
wehr geregelt.  

 

2.8 Spielflächen 

Durch die gewählte Art der Bebauung ist davon auszugehen, dass für Kleinkinder 
(0 bis 6 Jahre) ausreichend Spielflächen auf den privaten Grundstücken vorhanden 
sein werden. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren steht beispielsweise an der Waldstraße/ 
Ecke Posener Straße ein öffentlicher Spielplatz zur Verfügung. Dieser ist in einer fuß-
läufigen Entfernung von ca. 400 m zu erreichen. 

 

                                            
4) Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten, Baugebiet "Leiferder Weg" Meinersen; bsp 

Ingenieure; Projektnr. 118.12; Braunschweig 23.04.2012  
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3.0 Umweltbelange 

 

3.1 Grünordnung und Landschaftspflege 

Der vorliegende Planbereich ist auf der Grundlage der rechtskräftigen Bebauungs-
pläne "Leiferder Weg" und "Sondergebiet Einzelhandel" bereits bebaubar. Soweit 
Eingriffe bereits zuvor erfolgt bzw. zulässig waren, ist gem. § 1a (3) letzter Satz 
BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich. 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung aufgestellt wird, gelten auch für die zusätzlichen Ein-
griffe die Regelungen gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB, so dass die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwartenden Eingriffe als im Sinne des § 1a (3) Satz 5 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt und zulässig gelten. 

Um das Versorgungszentrum im "Sondergebiet Einzelhandel" mit einer internen Er-
schließung mit dem neu zu errichtenden Einzelhandelsbetrieb zu verbinden, wird eine 
Überfahrt über die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft, die im rechtskräftigen Plan "Sondergebiet 
Einzelhandel im Bereich des Leitungsschutzstreifen zum Schutz der Gasleitung fest-
gesetzt ist, zugelassen. Insofern handelt es sich bei der Planung nicht um die Über-
planung einer qualitativ hochwertigen Grünfläche. Die Festsetzung des rechtskräfti-
gen Planes stellte sicher, dass im Leitungsschutzstreifen keine Gehölzpflanzungen 
vorzunehmen sind. Durch die Herstellung einer Überfahrt wird dieses Ziel in gleicher 
Weise erreicht. Zu dem handelt es sich lediglich um maximal 10 x 10 m Fläche für die 
Überfahrt. In die Eingriffsbilanzierung zum Bebauungsplan "Sondergebiet Einzelhan-
del" war der genannte Leitungsschutzstreifen nicht als Aufwertungsmaßnahme be-
rücksichtigt worden. Insoweit wird hier kein wesentlicher Eingriff in Natur und Land-
schaft vorbereitet noch eine Festgesetzte Ausgleichsmaßnahme "unterlaufen". 

Gem. § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten alle Eingriffe, die im Rahmen eines Bebauungs-
planes der Innenentwicklung ermöglicht werden, per se als vor der planerischen Ent-
scheidung zulässig. Dabei ist es unerheblich, was für den betreffenden Bereich zuvor 
festgesetzt war. 

Im Rahmen eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung sind jedoch alle Belange 
zu berücksichtigen und untereinander gerecht abzuwägen. Im vorliegenden Fall wird 
der Infrastrukturbedarf und die Sicherung einer internen, sinnvollen Erschließung des 
Einkaufszentrums sowie die Verknüpfung verschiedener Einkaufsmöglichkeiten über 
die zugeordneten Parkplätze hinweg, im Verhältnis zu 10 x 10 m extensiv zu pflegen-
der Wiese im Bereich des Schutzstreifens der Gasleitung, die zu Gunsten einer Über-
fahrt aufgegeben werden, als angemessen angesehen. Da im Leitungsschutzstreifen 
keine Gehölzpflanzungen zugelassen waren, kommt dem Verzicht auf diese kleine 
Teilfläche auch keine gestalterische Bedeutung zu, die durch neue Gehölzpflanzun-
gen zu kompensieren wäre. 

Der Verzicht auf einen 3,0 m hohen Lärmschutzwall wird im Hinblick auf das Ortsbild 
unter dem gestalterischen Aspekt höher gewertet, als der Wegfall der Anpflanzungen 
auf einer Fläche von ca. 500 m². Insofern werden keine neuen Anpflanzfestsetzungen 
in die Planung aufgenommen. 

Weiterhin enthält der Bebauungsplan Anpflanzfestsetzungen und Festsetzungen von 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, die aus den rechtskräftigen Festsetzungen der Bebauungspläne über-
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nommen sind, um einerseits vorhandene Grünstrukturen im Interesse des Ortsbildes 
zu sichern und andererseits eine angemessene Gestaltung bei der Neubebauung si-
cherzustellen. So wird einer geordneten städtebaulichen Entwicklung am Übergang 
zur freien Landschaft Rechnung getragen. 

 

3.2 Immissionsschutz 

Das allgemeine Wohngebiet grenzt unmittelbar an das Einkaufszentrum im Osten von 
Meinersen, unmittelbar an den Lebensmitteldiscounter "ALDI" an. Dieser ist auf der 
Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Sondergebiet Einzelhandel" ent-
standen. Da das Einkaufszentrum an bestehende, planungsrechtlich abgesicherte 
Wohnnutzungen (allgemeine Wohngebiete) angrenzt, war hierzu bereits ein schall-
technisches Gutachten erstellt worden, das zu dem Ergebnis kam, dass ein konflikt-
freies Nebeneinander bestehen kann, wenn eine 3,0 m hohe Immissionsschutzanlage 
die Emissionen aus den Einzelhandelsbetrieben gegenüber den Wohnnutzungen ab-
schirmt 5) 

Für die Neuplanung des allgemeinen Wohngebietes wurde angenommen, dass das 
neue allgemeine Wohngebiet bei lückenloser Fortsetzung der Immissionsschutzanla-
ge, um die Emissionsquelle herum, angemessen geschützt werden kann. Insofern 
wird der rechtskräftige Bebauungsplan in den Geltungsbereich insoweit einbezogen, 
dass durch die textliche Festsetzung Ziffer 4 die lückenlose Errichtung der Immissi-
onsschutzanlage mit einer wirksamen Schirmhöhe von 3,0 m gegenüber dem Park-
platz und der Anlieferzone des Lebensmitteldiscounters gesichert werden kann. 

Um dies sicher nachzuweisen, ist beim TÜV Nord ein ergänzendes Gutachten zu die-
sem Baugebiet eingeholt worden, das sowohl die nachbarschaftliche Situation zu den 
bestehenden Einkaufszentrum untersucht als auch die Verkehrslärmsituation bezo-
gen auf die Gifhorner Straße und die Ortsumgehung der Bundesstraße B 188. 6) 

Bezogen auf den Gewerbelärm aus dem Einkaufszentrum kommt das Gutachten zu 
dem Ergebnis, dass im Plangebiet die Orientierungswerte für allgemeine Wohngebie-
te gem. DIN 18005 sicher eingehalten sind, sofern zwischen dem Einkaufszentrum 
und dem neuen allgemeinen Wohngebiet eine drei Meter hohe Lärmschutzanlage, 
wie im Bebauungsplan festgesetzt, errichtet wird. 

Um diese Abschirmung auch dann sicher zu gewährleisten, wenn im Mischgebiet 
MI 1 ein Drogeriemarkt errichtet wird, dessen interne Erschließung mit dem Einkaufs-
zentrum verknüpft wird, ist im Süden des MI 1 eine Baulinie festgesetzt worden, für 
die bestimmt wird, dass auf ihr das Gebäude oder eine 3,0 m hohe Lärmschutzanlage 
zu errichten ist, die Lückenlos mit der Lärmschutzanlage im Süden zu verbinden ist. 

Hinsichtlich der Emissionen aus dem Verkehr auf der "Gifhorner Straße" und von der 
Ortsumgehung der Bundesstraße B 188 ist im nördlichen Teil des Baugebietes von 
einer Vorbelastung auszugehen. Bis zu einer Entfernung von ca. 15 – 20 m ab dem 
befestigten Fahrbahnrand der "Gifhorner Straße", östlich der neuen Zufahrt, werden 
die Orientierungswerte gem. DIN 18005 für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tag bis zu 
ca. 2 dB(A) überschritten. In einer Entfernung von 25 m im Westen und bis zu 6,0 m 

                                            
5) Schalltechnisches Gutachten zum Neubau eines Einkaufszentrums in 38536 Meinersen; Ge-

sellschaft für Umweltschutz TÜV Nord GmbH; Az.: SAP-129488/Rh, Hannover 20.09.2001 
6) Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Leiferder Weg" der Gemeinde Meiner-

sen; TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG; Auftragsnr. 8000 638 058 / 212 UBS050; 
Hamburg 07.05.2012 
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im Osten sind die Orientierungswerte für Mischgebiete eingehalten; es werden also 
maximal 60 dB(A) erreicht. 

Eine Überschreitung dieses Orientierungswertes um bis zu 2 dB(A) im Norden der 
Grundstücke in einem Bereich von ca. 50 m² östlich der neuen Zufahrtsstraße, paral-
lel zur "Gifhorner Straße", wird im Rahmen der Abwägung als hinnehmbar erachtet, 
da auf den straßenabgewandten Seiten ausreichend Freiflächen verfügbar sind, auf 
denen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind. 

Um für die angemessene Ruhe in den Gebäuden Sorge zu tragen, wird passiver 
Schallschutz gem. DIN 4109 gegenüber dem Verkehrslärm festgesetzt. Die festzu-
stellenden Lärmpegelbereiche von IV – I sind im Bebauungsplan gekennzeichnet. 
Das gesamt resultierende Schalldämmmaß der Gesamtaußenbauteile ist so zu wäh-
len, dass der erforderliche passive Schallschutz entsprechend gewährleistet ist. In 
der Regel ist der erforderliche passive Schallschutz im Lärmpegelbereich III bei ge-
schlossenen Fenstern bereits bei Einhaltung der Erfordernisse der Wärmeschutzver-
ordnung eingehalten. Der Mehraufwand ist also überschaubar und kann durch eine 
Grundrissgestaltung mit Fensteröffnungen zur straßenabgewandten Seite auch ohne 
besondere konstruktive Anforderungen geleistet werden. Der Einzelfallnachweis wird 
zugelassen. 

Durch die gewählten Festsetzungen werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gesichert. Nach Abwägung öffentlicher und privater Belange unter- und gegeneinan-
der unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes und 
dem Ziel, an der Ortseinfahrt eine attraktive Gestaltung zu gewährleisten, wird die 
gewählte Vorgehensweise der Festsetzung eines vorbelasteten Baugebietes und ei-
ner städtebaulich attraktiv gestalteten Ortseinfahrt ohne Lärmschutzwall als ange-
messen erachtet. 

 

3.3 Altablagerungen 

Altablagerungen sind im Planbereich zurzeit nicht bekannt. Sollten bei Bauarbeiten 
Hinweise auf Altablagerungen auftreten, so ist hier die nötige Sorgfalt walten zu las-
sen. 

Bekannte oder festgestellte schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten sind 
gem. § 1 Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG) dem Landkreis Gif-
horn, Fachbereich Umwelt, unaufgefordert mitzuteilen. 
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4.0 Flächenbilanz 

 
Nutzung Fläche Anteil 

Allgemeines Wohngebiet 0,46 ha 34,3 % 

Mischgebiet 0,46 ha 34,3 % 

Sondergebiet "Einzelhandel" 0,29 ha 21,6 % 

Straßenverkehrsfläche 0,04 ha 3,0 % 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung  von Boden, Na-
tur und Landschaft 

0,08 ha 6,0 % 

Planbereich  1,34 ha 100 % 
 
Anm.: Abweichungen beruhen auf Rundungsdifferenzen. 

 

 

5.0 Hinweise aus Sicht der Fachplanungen 

 - Ver- und Entsorgung 

 Mit Schreiben vom 05.06.2013 gibt der Landkreis Gifhorn folgende Hinweise: 

• Die Nutzer der Grundstücke haben ihre Müllbehälter rechtzeitig an den Tagen  
der Abfuhr (spätestens bis 6.00 Uhr) im Bereich der öffentlichen Straße, wo die 
Schwerlastfahrzeuge der Müllabfuhr ungehindert an- und abfahren können, be-
reitzustellen und nach erfolgter Entleerung wieder auf ihr Grundstück zurückzuho-
len. Ggf. sind Standplätze für die Müllbehälter oder -säcke einzurichten. 

• Ein Befahren von Stichstraßen, die über keine für Müllsammelfahrzeuge entspre-
chende Wendemöglichkeit verfügen, ist nicht möglich. 

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie gibt am 06.05.2013 folgenden 
Planungsbeitrag: 

Den Planungsbereich kreuzt möglicherweise einen Erdgashochdruckleitung der E.ON 
Avacon AG, Watenstedter Weg 75, 38229 Salzgitter. 

Diese Leitung darf nicht überbaut werden und es ist ein Schutzstreifen zu beachten. 

- Kampfmittelbeseitigung 

Mit Schreiben vom 27.05.2013 teilt die LGLN Regionaldirektion Hannover als 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Folgendes mit: 

Es kann nicht unterstellt werden, dass keine Kampfmittelbelastung im Planungsbe-
reich vorliegt. 
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- Immissionsschutz 

Am 15.05.2013 gibt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr folgenden Hinweis: 

Ich weise darauf hin, dass seitens des Straßenbaulastträgers der Bundesstraße keine 
Lärmschutzmaßnahmen für das Plangebiet errichtet und auch keine Kosten hierfür 
übernommen werden. Ansprüche hinsichtlich der Emissionen wie Lärm, Staub, Ga-
sen oder Erschütterungen können gegenüber dem Bund nicht geltend gemacht wer-
den. 

 

 

6.0 Ablauf des Planaufstellungsverfahrens 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. 

 

6.1 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Öffentlichkeit wurde gem. § 13a Abs. 3 BauGB mit dem Vorentwurf im Rahmen 
eines Anhörungs- und Erörterungstermines am 22.04.2013 im Rathaus der Gemein-
de Meinersen Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele, Zwecke und 
Auswirkungen der Planung zu informieren und sich zur Planung zu äußern. 

 

6.2 Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Nachbar-
gemeinden 

Auf die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 13a nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
wurde verzichtet. 

 

6.3 Öffentliche Auslegungen / Beteiligungen der Behörden, sonstiger Träger öffent-
licher Belange und Nachbargemeinden 

Zum Planverfahren gem. § 13a nach § 3 Abs. 2 BauGB hat die öffentliche Auslegung 
vom 06.05.2013 bis zum 07.06.2013 stattgefunden. Die Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden wurden gem. § 13a nach § 4 Abs. 2 
bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Datum vom 03.05.2013 angeschrieben und zu einer Stel-
lungnahme innerhalb der Auslegungsfrist aufgefordert. 
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7.0 Verfahrensvermerk 

Die Begründung zum Bebauungsplan hat mit dem dazugehörigen Beiplan gem. 
§ 3 (2) BauGB vom 06.05.2013 bis 07.06.2013 öffentlich ausgelegen. 

Sie wurde in der Sitzung am 27.06.2013 durch den Rat der Gemeinde Meinersen un-
ter Berücksichtigung und Einschluss der Stellungnahmen zu den Bauleitplanverfah-
ren beschlossen. 

 

Meinersen, den 19.08.2013 

 

 

 

gez. Föcks 

(Gemeindedirektor) Siegel 

 


